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1641 Juli 27 . , L[uze ] rn , "Raptim”  A
SCHREIBEN VON [SCHULTHEISS] J [OST] B[ IRCHER] AN AMMANN UND HPTM.

BEAT II . ZURLAUBEN, ZUG

"Des H. Geliebtes schryben Sarrrpt dem Anschluss ist mir heüttiges Morgens durah

Widerbringeren Dises Zerecht Jnngehendiget worden , umb Wöllohe des H. aber-

mählige usgestandne Müeywaltung dem H. iah gantz früntlichen danck Sage ; hab

hieruff alssbald die nohttwendige verfüegung verschaffet , das ein ordenlioh

Conaept Jm namen der . . . Cathol . Orten an . . . [ Landammann und Landrat von]

Schwyz [ in Sachen Streitigkeiten zwischen Schwyz und der Abtei Einsiedeln

wegen der vom Flecken Einsiedeln - dessen Vogtei zwischen der Abtei und Schwyz

imstritten war - erhobenen Kriegssteuer ] uffgesetzt , so uff dem Abscheid [ der
2

Jahrrechnung 1641 ] in 2 fümembsten Puncten gefundiert , wellches so balld

Müglich in ordenlicher Pormb Sub dato Baden 23 . Juli , Zwar under Mynem Secret,

an Sin gehöriges Ort würd uberschickt werden . Gott wolle das es in einer

glückhafften stund ynlange und den verhoffenden Effect erreiche . Wan Nun Ein

Antwortt hierüber wird ynlangen , wird Man nit underlasen ein Copy derselbigen

Zusambt dem Abscheid und den Puncten der Proposition So . H. Nuntius [ Girolamo

Farnese]  gethan in die . . . Cath . Orth Ze überschicken , uff das Man Ze

allen theylen uff bevorstehende [ gemeineidg . ] Tagleistung [ vom 18 . August bis
3 4

12 . September 1641 in Baden ] desto bas könne Jnstruiert werden [ an dieser

Tagsatzung wurde jedoch laut gedruckten EA das Schwyzergeschäft nicht behan¬

delt , jedoch an der Konferenz der V kath . Orte vom 29 . und 30 . Oktober in

Luzern ^ - an allen drei genannten Tagsatzungen nahmen übrigens sowohl Bircher

als Zurlaüben als Vertreter ihrer Orte teil - ] .

Das Schryben den H. Amptlüten ins Turgöw [ wegen diversen Glaübensstreitig-
' - vi- ‘ ' · «* ^
keiten ] ist Mynes erachtens Sehr Nohtwendig , und ist Zebesorgen wan sye kein



andern Ernst (weder bis dato ) anwenden werden 3 U . G. H. und Obern [ die V kath.

im Thurgau reg . Orte ] nit alein in Zyttlichen Sonder vill 'mehr in Religions¬

sachen eben ein überus grosser schad und unwiderbringlichen Nachtheill hier-

uss entstehen und erwachsen werde . "

1)  S . EA V 2 , 1206 (Nr . 953)
2 ) Im Abscheid steht nur allgemein , dass der Nuntius gegen Landammann und

Landrat von Schwyz Klagen vorgebracht habe , s . ebenda 1210 nnn . Konkret
ging es aber um das Eingreifen des Nuntius in die Streitigkeiten zwischen
Schwyz und der Abtei Einsiedeln , vgl . etwa AH 3/69.

3 ) s . EA V 2 , 1211 (Nr . 955)
4 ) Die Instruktion von Stadt und Amt Zug s . AH 9/115.
5 ) s . EA V 2 , 1220 (Nr . 959 ) , insbes . 1222 n
6 ) s . ebenda 1576 Art . 345

Original , Siegel teilweise zerstört
AH 66 , 251 - 252 - Blatt 251 V und 252 r  leer


	[Seite]
	[Seite]

